
Tischvorlage 

- öffentlicher Teil - 
 
 

 

Eigenbetrieb Abwasser 

Beratungsfolge und Sitzungstermine 

N 16.11.2017 Ausschuss für Baumanagement und Werksausschuss 

Ö 07.12.2017 Stadtrat 

 

Neufestlegung der Kalkulationsgrundsätze im Rahmen der 

Kalkulation der Abwassergebühren ab dem Jahr 2018 

 

Die bisherigen Kalkulationsgrundsätze werden beibehalten, d. h. in die 

Gebührenkalkulation 2018 – 2020 werden grundsätzlich die Abschreibungen auf 

Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten einbezogen, die um einen Betrag 

von 144.000 €/Jahr erhöht werden. Dadurch wird vermieden, dass die 

Abschreibungen abzüglich Erträge aus der Auflösung der Zuschüsse kumuliert 

betrachtet, kleiner werden als die Tilgungsleistungen. 
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Erläuterungen 

Neufestlegung der Kalkulationsgrundsätze im Rahmen der Kalkulation der 

Abwassergebühren ab dem Jahr 2018 

Die seit dem 1.1.2012 letztmalig angepassten Abwassergebühren (Schmutzwasser-

und Niederschlagswassergebühr) sind seit dem Jahr 2015 nicht mehr 

kostendeckend. Da nach Ablauf des Jahres 2017 der bis dato noch vorhandene 

Gewinnvortrag voraussichtlich aufgebraucht sein wird, müssen die 

Abwassergebühren zum 1.1.2018 erhöht werden.  

Der Gesetzgeber hat der Resolution die der St. Ingberter Stadtrat am 24.5.2012 

beschlossen und mit Schreiben vom 20.07.2012 an die saarländische 

Ministerpräsidentin und den Landtagspräsidenten weitergeleitet wurde 

(siehe Anlagen), Rechnung getragen und das EVSG in § 14 am 8.8.2014 geändert. 

Der Gesetzgeber erlaubt den Kommunen (und dem EVS) im Rahmen der 

Gebührenkalkulation bei der Berechnung der Abschreibungen, die bisher auf Basis 

der Anschaffungs- und Herstellungskosten vorgenommen werden mussten, künftig 

das Berechnungsniveau bis zu den Wiederbeschaffungszeitwerten zu erhöhen. 

Durch das nunmehr bestehende Wahlrecht soll den Kommunen, wie auch vom 

St. Ingberter Stadtrat in seiner Resolution gefordert, die Möglichkeit gegeben werden 

im Rahmen ihrer Gebührenpolitik aktiv auf die im Bereich Abwasser zunehmende 

Verschuldung Einfluss zu nehmen. 

Die drei sich für die Stadt St. Ingbert im Rahmen der Gebührenkalkulation 

(siehe Anlage) ergebenden Möglichkeiten der unterschiedlichen Berücksichtigung 

von Abschreibungen (Abschreibungen auf Basis von AHK, auf der Basis von 

Wiederbeschaffungszeitwerten bzw. auf der Basis eines Zwischenwertes) sind in den 

Anlagen mit ihren Auswirkungen auf die Gebührenhöhe, die Verschuldung usw. 

dargestellt und werden von der Werkleitung in der Sitzung näher erläutert. 

 

Vorgenannter Ausschuss hat dem vorstehenden Beschlussvorschlag einstimmig 

zugestimmt. 

 

Anlagen: 

 

 Kalkulationsdaten EBA 

 Vergleich Kalkulation AHK WBK (neu) 

 Gebührenvergleich (neu) 

 Stadtratsbeschluss Resolution  

 Schreiben an Ministerpräsidentin 
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 Schreiben an Landtagspräsident 

 Begründung Landtag des Saarlandes zur Änderung des EVS-Gesetzes  
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Beschlussvorlage 

- öffentlicher Teil - 
 
 

 

Eigenbetrieb Abwasser 

Beratungsfolge und Sitzungstermine 

N 16.11.2017 Ausschuss für Baumanagement und Werksausschuss 

Ö 07.12.2017 Stadtrat 

 

Neufestlegung der Kalkulationsgrundsätze im Rahmen der 

Kalkulation der Abwassergebühren ab dem Jahr 2018 

 

Für die Gebührenkalkulation der Kalkulationszeiträume ab dem Jahr 2018 sind die 

Abschreibungen auf Basis eines Zwischenwertes (arithmetisches Mittel aus 

Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie den Wiederbeschaffungszeitwerten 

Basis 31.12.2015 zuzüglich Fortschreibung) zu ermitteln. 
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Erläuterungen 

Neufestlegung der Kalkulationsgrundsätze im Rahmen der Kalkulation der 

Abwassergebühren ab dem Jahr 2018 

Die seit dem 1.1.2012 letztmalig angepassten Abwassergebühren (Schmutzwasser-

und Niederschlagswassergebühr) sind seit dem Jahr 2015 nicht mehr 

kostendeckend. Da nach Ablauf des Jahres 2017 der bis dato noch vorhandene 

Gewinnvortrag voraussichtlich aufgebraucht sein wird, müssen die 

Abwassergebühren zum 1.1.2018 erhöht werden.  

Der Gesetzgeber hat der Resolution die der St. Ingberter Stadtrat am 24.5.2012 

beschlossen und mit Schreiben vom 20.07.2012 an die saarländische 

Ministerpräsidentin und den Landtagspräsidenten weitergeleitet wurde 

(siehe Anlagen), Rechnung getragen und das EVSG in § 14 am 8.8.2014 geändert. 

Der Gesetzgeber erlaubt den Kommunen (und dem EVS) im Rahmen der 

Gebührenkalkulation bei der Berechnung der Abschreibungen, die bisher auf Basis 

der Anschaffungs- und Herstellungskosten vorgenommen werden mussten, künftig 

das Berechnungsniveau bis zu den Wiederbeschaffungszeitwerten zu erhöhen. 

Durch das nunmehr bestehende Wahlrecht soll den Kommunen, wie auch vom 

St. Ingberter Stadtrat in seiner Resolution gefordert, die Möglichkeit gegeben werden 

im Rahmen ihrer Gebührenpolitik aktiv auf die im Bereich Abwasser zunehmende 

Verschuldung Einfluss zu nehmen. 

Die drei sich für die Stadt St. Ingbert im Rahmen der Gebührenkalkulation 

(siehe Anlage) ergebenden Möglichkeiten der unterschiedlichen Berücksichtigung 

von Abschreibungen (Abschreibungen auf Basis von AHK, auf der Basis von 

Wiederbeschaffungszeitwerten bzw. auf der Basis eines Zwischenwertes) sind in den 

Anlagen mit ihren Auswirkungen auf die Gebührenhöhe, die Verschuldung usw. 

dargestellt und werden von der Werkleitung in der Sitzung näher erläutert. 

 

Vorgenannter Ausschuss hat dem vorstehenden Beschlussvorschlag einstimmig 

zugestimmt. 

 

Anlagen: 

 

 Kalkulationsdaten EBA 

 Vergleich Kalkulation AHK WBK 

 Gebührenvergleich 

 Stadtratsbeschluss Resolution  

 Schreiben an Ministerpräsidentin 
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 Schreiben an Landtagspräsident 

 Begründung Landtag des Saarlandes zur Änderung des EVS-Gesetzes  
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Anlage Kalkulationsdatendaten EBA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ergebnissituation 2015-2017

IST voraussichtl.IST Plan
2015 2016 2017
T€ T€ T€

Jahresergebnis -119,58 -230,39 -538,23

2015 2016 2017
T€ T€ T€

Gewinnvortrag 1.1. 660,81 541,23 310,84

Gewinnvortrag 31.12. 541,23 310,84 -227,38

Investitionssummen im Zeitraum 2012 -2017

Reste Vj+
IST IST IST IST IST Plan Plan Plan Plan Plan Plan kumuliert

Jahr 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Mio.€ Mio.€ Mio.€ Mio.€ Mio.€ Mio.€ Mio.€ Mio.€ Mio.€ Mio.€ Mio.€ Mio.€

Investitionsausgaben 2,77 3,04 2,57 3,13 4,82 6,93 3,97 4,04 4,04 4,14 3,00 42,43

Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Zeitraum 2012-2016 

IST IST IST IST IST kumuliert
2012 2013 2014 2015 2016
Mio.€ Mio.€ Mio.€ Mio.€ Mio.€ Mio.€

Darlehensaufnahme 2,00 1,04 3,38 2,87 4,40 13,69
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Anlage Vergleich Kalkulation AHK, WBK und Zwischenwert 
 
 
 

 

Bei AHK Bei WBK ab 2018 Bei Zwischenwert ab 2018

Afa Afa WBK Afa WBK Afa WBK Afa Afa Zwi.wertAfa Zwi.wertAfa Zwi.wert
Afa AHK 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

€ € € € € € € € €
2.030.412 2.080.873 2.122.160 3.960.825 3.995.775 4.017.917 2.981.799 3.009.899 3.069.988

Ertr. Auflös. Zuschüsse -268.425 -268.425 -268.425 Ertr. Auflös. Zuschüsse -268.425 -268.425 -268.425 Ertr. Auflös. Zuschüsse -268.425 -268.425 -268.425
1.761.987 1.812.448 1.853.735 3.692.400 3.727.350 3.749.492 2.713.374 2.741.474 2.801.563

Tilgung -1.832.718 -1.945.376 -2.082.882 Tilgung -1.808.774 -1.872.413 -1.959.043 Tilgung -1.820.917 -1.909.603 -2.022.054
Innenfinanzierungsanteil -70.732 -132.928 -229.147 Innenfinanzierungsanteil 1.883.626 1.854.937 1.790.449 Innenfinanzierungsanteil 892.457 831.871 779.509

Innenfinanzierungsanteil -70.732 -132.938 -229.148

Entw. Verblkt KI 2.018 2.019 2.020 Kumuliert Entw. Verblkt KI 2.018 2.019 2.020 Kumuliert Entw. Verblkt KI 2.018 2.019 2.020 Kumuliert
€ € € € € € € € € € € €

01.01. 33.334.826 35.538.108 37.726.732 01.01. 33.334.826 33.607.425 33.880.968 01.01. 33.334.826 34.586.535 35.846.458
Zugang 4.036.000 4.134.000 4.266.000 12.436.000 Zugang 2.081.374 2.145.955 2.246.504 6.473.833 Zugang 3.072.626 3.169.526 3.256.437 9.498.589
Tilgung -1.832.718 -1.945.376 -2.082.882 Tilgung -1.808.774 -1.872.413 -1.959.043 -5.962.167 Tilgung -1.820.917 -1.909.603 -2.022.054 -2.937.411
31.12. 35.538.108 37.726.732 39.909.850 31.12. 33.607.425 33.880.968 34.168.428 31.12. 34.586.535 35.846.458 37.080.840

2.018 2.019 2.020 Kumuliert 2.018 2.019 2.020 Kumuliert 2.018 2.019 2.020 Kumuliert
€ € € € € € € € € € € €

Zinsaufwand Altbestand 751.251 706.724 661.493 Zinsaufwand Altbestand 751.251 706.724 661.493 Zinsaufwand Altbestand 751.251 706.724 661.493
Zinsaufwand neu 154.647 236.088 321.837 Zinsaufwand neu 135.101 175.848 219.297 Zinsaufwand neu 145.013 206.567 271.474

905.898 942.813 983.330 2.832.041 886.352 882.572 880.791 2.649.715 896.264 913.291 932.967 2.742.522
-182.326 -89.518

Tilgung 2.018 2.019 2.020 Tilgung 2.018 2.019 2.020 Kumuliert Tilgung 2.018 2.019 2.020 Kumuliert
€ € € € € € € € € € €

Tilgung Altbestand 1.622.653 1.630.836 1.658.791 Tilgung Altbestand 1.622.653 1.630.836 1.658.791 Tilgung Altbestand 1.622.653 1.630.836 1.658.791
Tilgung neu 210.065 314.540 424.091 Tilgung neu 186.121 241.577 300.252 Tilgung neu 198.263 278.767 363.264

1.832.718 1.945.376 2.082.882 5.860.976 1.808.774 1.872.413 1.959.043 5.640.230 1.820.917 1.909.603 2.022.054 5.752.574
-220.745 -108.402
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Anlage Gebührenvergleich 
 
 
 

 

Gebührenvergleich

                                   3 Pers.HH
cbm qm
120 150

SW gebühr NW gebühr Mehrauf.SW-geb.p.a. Mehrauf.NW-geb.p.a Mehraufwand Kumul.p.a.
€ / cbm € / qm Bemerkung € € €

Gebühr derzeit 3,03 0,60 gültig seit 1.1.2012

Gebühr neu ( AHK) 3,19 0,72 19,20 18,00 37,20

Gebühr neu ( WBK) 3,64 0,93 73,20 49,50 122,70

Gebühr neu ( Zwi.wert) 3,41 0,82 45,60 33,00 78,60

von der Werkleitung vorgeschlagene Variante

Der Gebührenkalkulation liegt eine dreijähriger Kalkulationszeitraum ( 2018-2020) zu Grunde.
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Beschluss

Neufestlegung der
Kalkulationsgrundsätze im Rahmen der
Kalkulation der Abwassergebühren ab
dem Jahr 2018
VO/3191/17/1

Geschäftsbereich
Eigenbetrieb Abwasser

07.12.2017 Stadtrat
SI/1645/17 öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Stadtrates
Beschluss:

Die bisherigen Kalkulationsgrundsätze werden beibehalten, d. h. in die Gebührenkalkulation
2018 – 2020 werden grundsätzlich die Abschreibungen auf Basis der Anschaffungs- und
Herstellungskosten einbezogen, die um einen Betrag von 144.000 €/Jahr erhöht werden.
Dadurch wird vermieden, dass die Abschreibungen abzüglich Erträge aus der Auflösung der
Zuschüsse kumuliert betrachtet, kleiner werden als die Tilgungsleistungen.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:  38
Enthaltung:  01

Für die Richtigkeit des Auszugs
Im Auftrag

Schöben

Kopie an beteiligte Geschäftsbereiche





EBA (Werkleitung)

EBA (kfm. Leiter)
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